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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.1981

Norm

ABGB §98

ABGB §100

ABGB §1175 F

Rechtssatz

Die tatkräftige Mitarbeit des einen Ehegatten im Unternehmen für sich spricht selbst dann, wenn sie über den Rahmen

seiner ehelichen Beistandsp7icht hinausgegangen sein sollte, nicht eindeutig dafür, er habe diese Mitarbeit als

Mitgesellschafter des anderen Ehegatten einbringen wollen.
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